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*DEFINITIONEN  
Zur Zielgruppe gehören Jugendliche und junge Erwachsene ohne berufliche Erstausbildung, die die 

allgemeine Schulpflicht erfüllt haben. Es handelt sich hierbei um lernbeeinträchtige;  sozial benachtei-

ligte und behinderte Auszubildende, die auch mit zusätzlichen Hilfen eine betrieblichen Ausbildung 

nicht erfolgreich absolvieren können. 

 

*LERNBEEINTRÄCHTIGTE  
- Als lernbeeinträchtigt gelten Auszubildende: 

- ohne Hauptschulabschluss oder vergleichbaren Abschluss bei Beendigung der allgemeinen Schul-

pflicht, 

- aus Förderschulen für Lernbehinderte unabhängig vom erreichten Schulabschluss, 

- mit Hauptschul- oder vergleichbarem Abschluss bei Beendigung der allgemeinbildenden Schul-

pflicht ausnahmsweise nur dann, wenn erhebliche Bildungsdefizite vorliegen, die erwarten lassen, 

dass ohne Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen ein Berufsabschluss nicht zu er-

reichen ist. 

 

*SOZIAL BENACHTEILIGTE  
Als sozial benachteiligt gelten insbesondere Auszubildende unabhängig von dem erreichten allge-

meinbildenden Schulabschluss, 
 

- die nach Feststellung des Psychologischen Dienstes verhaltensgestört oder wegen gravierender 

sozialer, persönlicher und/oder psychischer Probleme den Anforderungen einer betrieblichen Be-

rufsausbildung nicht gewachsen sind, 

- mit Teilleistungsschwächen (z. B. Legasthenie; Dyskalkulie, ADS), 

- für die Hilfe zur Erziehung im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) geleistet 

worden ist oder wird, 

- ehemals drogenabhängige Jugendliche, 

- straffällig gewordene Jugendliche, 

- jugendliche Spätaussiedler mit Sprachschwierigkeiten, 

- ausländische Jugendliche, die aufgrund von Sprachdefiziten oder bestehender sozialer Eingewöh-

nungsschwierigkeiten in einem fremden soziokulturellen Umfeld der besonderen Unterstützung 

bedürfen, 

- allein erziehende junge Frauen/Männer. 

 

*BEHINDERTE  
Behinderte, die weder auf die Hilfen einer Einrichtung der beruflichen Rehabilitation noch auf ander-

weitige rehaspezifische Hilfen angewiesen sind [§ 66 BBiG]. 

 
*In Anlehnung an die Geschäftsanweisungen BaE für den § 242 SGB III der Bundesagentur für Arbeit 

vom August 2007 


